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 Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Beteiligung am Europäischen
 Stabilitätsmechanismus
 (ESM-Finanzierungsgesetz – ESMFinG)

 A.  Problem und Ziel

 Die  weltweite  Finanz-  und  Wirtschaftskrise  hat  strukturelle  Probleme  im  Euro-
 raum  –  zu  hohe  Staatsverschuldung  und  mangelnde  Wettbewerbsfähigkeit  eini-
 ger  Eurostaaten  –  ebenso  schonungslos  offengelegt  wie  grundlegende  Mängel  in
 der  Konstruktion  der  Wirtschafts-  und  Währungsunion.  Der  Gesamtansatz  der
 Bundesregierung  zur  Krisenbewältigung  und  zur  Schaffung  einer  nachhaltigen
 Stabilitätsunion nimmt diese Ursachen in den Blick.

 Der  Europäische  Stabilitätsmechanismus  (ESM)  ist  als  dauerhafter  Krisen-
 bewältigungsmechanismus  integraler  Bestandteil  dieser  umfassenden  Strategie.
 Auf  der  einen  Seite  wird  das  rechtliche  Fundament  der  Wirtschafts-  und
 Währungsunion  durch  den  von  25  Mitgliedstaaten  der  Europäischen  Union  am
 2.  März  2012  unterzeichneten  Vertrag  über  Stabilität,  Koordinierung  und
 Steuerung  in  der  Wirtschafts-  und  Währungsunion  (sog.  Fiskalvertrag)  weiter
 verstärkt,  nachdem  bereits  der  Stabilitäts-  und  Wachstumspakt  verschärft,  die
 Überwachung  der  Wettbewerbsfähigkeit  durch  das  neue  Verfahren  zur  Vermei-
 dung  und  Korrektur  makroökonomischer  Ungleichgewichte  verbessert  und  eine
 effizientere  europäische  Finanzmarktaufsicht  eingeführt  wurden.  Auf  der  anderen
 Seite  wird  als  Ergänzung  dieser  präventiv  wirkenden  Maßnahmen  ein  robustes
 Krisenbewältigungsinstrument  geschaffen,  um  Gefahren  für  die  Stabilität  der
 Eurozone insgesamt effektiv abwenden zu können.

 Der  ESM  soll  bereits  2012  –  ein  Jahr  früher  als  geplant  –  in  Kraft  treten  und  mit-
 telfristig  die  nach  dem  Ausbruch  der  Krise  geschaffenen  Instrumente  zur  Stabi-
 lisierung  des  Euro-Währungsgebiets  wie  den  Europäischen  Finanzstabilisie-
 rungsmechanismus  (EFSM)  und  die  Europäische  Finanzstabilisierungsfazilität
 (EFSF) ablösen.

 B.  Lösung

 Der  ESM  wird  mit  dem  am  2.  Februar  2012  unterzeichneten  Vertrag  zur  Einrich-
 tung  des  Europäischen  Stabilitätsmechanismus  errichtet.  Der  ESM  soll  ab  dem
 1.  Juli  2012  den  Mitgliedstaaten  des  Euro-Währungsgebiets  Stabilitätshilfen  zur
 Verfügung  stellen  können,  wenn  es  zur  Wahrung  der  Finanzstabilität  des
 Euro-Währungsgebiets  insgesamt  und  seiner  Mitgliedstaaten  unabdingbar  ist.
 Er  wird  die  Aufgaben  des  EFSM  und  der  EFSF,  die  Finanzhilfen  nur  bis  zum
 30.  Juni  2013  gewähren  kann,  übernehmen.  Es  besteht  Einigkeit  darüber,  dass
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die Gewährung von Stabilitätshilfen durch den ESM an einen Mitgliedstaat ab
dem 1. März 2013 die Ratifizierung des Fiskalvertrags durch den betreffenden
Mitgliedstaat sowie nach Ablauf der dafür bestehenden Umsetzungsfrist die
Einführung nationaler Schuldenbremsen entsprechend den Regelungen des Fis-
kalvertrags voraussetzt.

Der ESM wird durch einen völkerrechtlichen Vertrag als internationale Finanz-
institution gegründet und mit einem Stammkapital von 700 Mrd. Euro ausgestat-
tet, das aus 80 Mrd. Euro eingezahltem Kapital und 620 Mrd. Euro abrufbarem
Kapital besteht. Mit dem vorliegenden Gesetz wird der finanzielle Gesamt-
rahmen der Beteiligung Deutschlands am ESM gesetzlich bestimmt. Außerdem
sollen im Gesetz durch die Fraktionen einzubringende Regelungen für die parla-
mentarische Beteiligung im Rahmen der laufenden Tätigkeit des ESM getroffen
werden.

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand

Die Bundesrepublik Deutschland wird sich am Gesamtbetrag des einzuzahlen-
den Kapitals des ESM in Höhe von 80 Mrd. Euro mit einem Betrag in Höhe von
21,71712 Mrd. Euro sowie am Gesamtbetrag des abrufbaren Kapitals des ESM
in Höhe von 620 Mrd. Euro mit einem Betrag in Höhe von 168,30768 Mrd. Euro
beteiligen. Das einzuzahlende Kapital wird in Teilbeträgen bereitgestellt, die in
diesem Jahr anfallenden Tranchen werden durch den Nachtragshaushalt 2012
bereitgestellt.

Die mittelbaren finanziellen Auswirkungen sind nicht bezifferbar.

E. Erfüllungsaufwand

1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Es werden keine Vorgaben oder Informationspflichten für Bürgerinnen und Bür-
ger eingeführt, verändert oder abgeschafft.

2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Es werden keine Vorgaben oder Informationspflichten für Unternehmen einge-
führt, verändert oder abgeschafft.

3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Es entsteht kein nennenswerter Erfüllungsaufwand für die Verwaltung.

F. Weitere Kosten

Das Gesetz führt nicht zu zusätzlichen Kosten für die Wirtschaft einschließlich
der mittelständischen Unternehmen. Durch die vorgesehenen Maßnahmen sind
Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Ver-
braucherpreisniveau, nicht zu erwarten.
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Anlage 1
Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Beteiligung am Europäischen
Stabilitätsmechanismus
(ESM-Finanzierungsgesetz – ESMFinG)
Der Text des Gesetzentwurfs und der Begründung ist gleich
lautend mit dem Text auf den Seiten 3 bis 7 der Bundestags-
drucksache 17/9048.
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Anlage 2
Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates
Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des Ge-
setzes geprüft.

Mit dem Gesetz wird der finanzielle Gesamtrahmen der Be-
teiligung Deutschlands am Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus (ESM) gesetzlich bestimmt.

Zu der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Beitritt zum
ESM beteiligt sich Deutschland am Gesamtbetrag des ein-
zuzahlenden Kapitals des ESM in Höhe von 80 Mrd. Euro
mit rund 22 Mrd. Euro sowie am Gesamtbetrag des abruf-
baren Kapitals des ESM in Höhe von 620 Mrd. Euro mit
rund 168 Mrd. Euro. Überdies werden die Voraussetzungen
für Zahlungen auf das abrufbare Kapital bestimmt.

Darüber hinaus sollen die Beteiligungsrechte vom Deut-
schen Bundestag und vom Bundesrat festgelegt werden. Der
vorgelegte Entwurf enthält hierzu keinen Vorschlag. Es wird
dem Bundestag überlassen, einen Vorschlag in einem paral-
lel einzubringenden Gesetzentwurf aufzunehmen.

Die Höhe der Zahlungen Deutschlands an den ESM unter-
liegt nicht der Bewertung durch den Nationalen Normenkon-
trollrat. Von der Beteiligung Deutschlands sind jedoch
wesentliche Strukturen der Wirtschafts- und Finanzbereiche
betroffen. Die Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand
der Verwaltung können zurzeit naturgemäß nicht quantifi-
ziert werden, da sie vom Zeitpunkt und Umfang der Zahlun-
gen abhängen.

Der Nationale Normenkontrollrat hat insoweit im Rahmen
seines gesetzlichen Prüfauftrags keine Bedenken gegen das
Regelungsvorhaben.
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